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01.07.03
An die
GEMEINDE WOLKENSTEIN IN GRÖDEN
Sekretariatsdienst  - WahlamtStr. Nives 14 - 39048 Wolkenstein in Gröden
Tel. 0471 772113- Fax 0471 772100 -  info@selva.euPEC wolkenstein.selvadivalgardena@legalmail.it
Gesuch um Eintragung in das Verzeichnis der für das Amt des Stimmzählers geeigneten Personen 
Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Information zum Schutz personenbezogener Daten unter folgendem Link: http://www.selva.eu/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=219901561 oder können in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden. 
Datum
Unterschrift
DATEN DES ANTRAGSTELLERS
Der/Die Unterfertigte
Geburtsdatum
** Anschriftdaten für Mitteilungen über das Verwaltungsverfahren.
ersucht
im Sinne der Artikel 1 und 3 des Gesetzes vom 8.3.1989, Nr. 95 in das Verzeichnis der für das Amt des Stimmzählers geeigneten Personen eingetragen zu werden und erklärt unter eigener Verantwortung:
a) in den Wählerlisten dieser Gemeinde eingetragen zu sein.
b) die Schulpflichten erfüllt zu haben und den oben angegebenen Studientitel zu besitzen;
c) keiner der Berufsgruppen anzugehören, die in Art. 38 des D.P.R. vom 30.3.1957, Nr. 361 und in Art. 23 des D.P.R. vom 16.5.1960, Nr. 570 angeführt sind und demnach:
d) es in Vergangenheit nicht ohne gerechtfertigten Grund unterlassen zu haben die zugewiesene Funktionen als Stimmzähler auszuüben;
e) nicht für die im Art. 96 des D.P.R. vom 16.5.1960, Nr. 570 und im Art. 104 Abs. 2 des D.P.R. vom 30.3.1957, Nr. 361 vorgesehenen Vergehen, auch nicht rechtskräftig, verurteilt worden zu sein.
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